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Kurz informiert

▶▶ Personalmanagement
Schüler und Studenten als Aushilfen in der urlaubszeit 2017

| Die Beschäftigung von Schülern oder Studenten in den Ferien ist nach wie 
vor attraktiv. Durch den befristeten Einsatz lassen sich urlaubsbedingte Per-
sonalengpässe zum Teil ausgleichen. Alles Wissenswerte in punkto Lohn-
steuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht für das Jahr 2017 hat der 
WVV-Schwesterinformationsdienst LGP Löhne und Gehälter professionell in 
einer Sonderausgabe zusammengestellt. |

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Die LGP-Sonderausgabe „Beschäftigung von Schülern und Studenten als Aushilfe wäh-
rend der Ferienzeit im Jahr 2017“ finden Sie auf wvv.iww.de → Abruf-Nr. 44718333
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Sonderausgabe 
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▶▶ Altersversorgung
Basisrentenversicherung: Kein Lohnsteuerfreibetrag für Beiträge

| Wer Beitragszahlungen in einen Rürup-Rentenvertrag leistet, kann für 
die als Sonderausgaben abziehbaren Beiträge keinen Lohnsteuerfreibetrag 
beantragen. Diese Regelung ist verfassungskonform, entschied der BFH 
(Urteil vom 10.11.2016, Az. VI R 55/08, Abruf-Nr. 192762). |

regelung ist 
verfassungskonform

▶▶ Bilanz
rückstellung für zuwendungen anlässlich eines Dienstjubiläums   

| Die OFD Niedersachsen erläutert ausführlich, welche Spielregeln gelten, 
wenn Sie eine Rückstellung bilden für Zuwendungen an Ihre Mitarbeiter 
anlässlich eines Dienstjubiläums. |

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• OFD Niedersachsen, Verfügung vom 06.02.2017, Az. S 2137 – 48 – St 221/St 222, Abruf-Nr. 
192449

So wird die rück
stellung berechnet

▶▶ Kapitalanlagen
Verluste aus Knockoutzertifikaten mit StoppLossSchwelle

| Anschaffungskosten für Knock-Out-Zertifikate sind auch im Verlustfall 
bei den Einkünften aus Termingeschäften steuermindernd zu berücksichti-
gen. Bis Ende 2008 handelte es sich um Werbungskosten, seit 2009 um ne-
gative Einnahmen aus Kapitalvermögen. Diese Auffassung vertritt jeden-
falls das FG Köln (Urteil vom 26.10.2016, Az. 7 K 3387/13, Abruf-Nr. 192490). |

PrAXiSHinWeiS | Das letzte Wort hat der BFH. Bei ihm ist die Revision mit 
dem Az. VIII R 1/17 anhängig.
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